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RS OGH 1956/4/11 1Ob210/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1956

Norm

ABGB §905 IIB

ABGB §1295 IIf7e

ABGB §1298

Rechtssatz

Verschulden des Er3nderverbandes und Patentinhaberverbandes, der eine Koje auf der Er3ndermesse einem

Interessenten angeboten hat und diese trotz Zusage einem Dritten weitervermietete, obwohl der Oblat am letzten

Tage der Zahlungsfrist den geforderten Betrag bei der Bank mit dem übersandten Erlagschein einzahlte (vgl auch SZ

25/199, 24/347).
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